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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Pattensen unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.
Die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
des BauGB über die Entschädigung von durch den Bebau-
ungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über 
die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschä-
digungsansprüche sind zu beachten. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 
160 „Erweiterung Schulzentrum Pattensen“ in Kraft.

Pattensen, den 10.08.2015

Stadt Pattensen
Die Bürgermeisterin

In Vertretung 
Müller

Erster Stadtrat 

	 Bebauungsplan Nr. 601c „Erweiterung Grandweg 
Südteil“ Ortschaft Reden; Beschluss über den Be-
bauungsplan gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB)

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 BauGB und auf-
grund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Pattensen in 
seiner Sitzung am 30. Juli 2015 den Bebauungsplan Nr. 
601c „Erweiterung Grandweg Südteil“ als Satzung und die 
Begründung beschlossen.
Der Bebauungsplan Nr. 601c „Erweiterung Grandweg 
Südteil“ ist nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt. Er bedarf daher nicht der 
Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde nach  
§ 10 Abs. 2 BauGB.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt 
am Südwestrand der Ortslage von Reden. Er erfasst die 
Freifläche an der Ostseite des Kirchwegs, den angrenzen-
den Kirchweg und den Feldwirtschaftsweg am Westrand 
der Ortslage. Er ist im nebenstehenden Kartenausschnitt 
verdeutlicht.

Interessierte können den Bebauungsplan Nr. 160 „Er-
weiterung Grandweg Südteil“ und die Begründung dazu 
in der Stadtverwaltung im Verwaltungsgebäude Walter-
Bruch-Straße 1, in Pattensen während der Sprechzeiten 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.
Hinweise:
Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs werden unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Pattensen unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.
Die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
des BauGB über die Entschädigung von durch den Bebau-
ungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über 
die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschä-
digungsansprüche sind zu beachten. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 
601c „Erweiterung Grandweg Südteil“ in Kraft.

Pattensen, den10.08.2015

Stadt Pattensen
Die Bürgermeisterin

In Vertretung 
Müller

Erster Stadtrat 


